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A uf Mallorca die Sonnen-
untergänge genießen

oder amComer See einenApe-
rol Spritz trinken. Als Rentne-
rin oder Rentner ins Ausland
zu gehen, ist für viele eine at-
traktive Vorstellung. Wer mit
solchen Gedanken spielt, soll-
te sich gut vorbereiten. Die
Deutsche Rentenversicherung
zahlt über den „Post Renten
Service“derDeutschenPostan
ausländische Konten, doch es
stellen sich viele Fragen, von
derVersteuerungbis zur Sozia-
lversicherung. Wer nach Itali-
en zieht, sollte etwa besser ge-
setzlich krankenversichert
sein, um die dortige medizini-
sche Gesundheitsversorgung
problemlosnutzenzukönnen.
Die Regelungen sind komplex
undvonLandzuLandverschie-
den. Wir haben Fachleute ge-
beten, auf die wichtigsten Fra-
gen zu antworten, die sich für
Rentnerinnen und Rentner
stellen, die eine staatlicheRen-
tebeziehenundgesetzlichver-
sichert sind.

Kurzfristig oder dauerhaft:
Eine grundlegende Frage ist:
Soll der Wohnsitzwechsel vor-
übergehend oder auf Dauer er-
folgen? „Handelt es sich nur
um einen vorübergehenden
Wohnsitz im Ausland, ändert
sich nichts“, sagt Silke Pottin,
Pressereferentin der Deut-
schen Rentenversicherung
Bund. Ein dauerhafter Wohn-
sitzwechsel könne hingegen
den Rentenanspruch selbst
und auch die Höhe der Rente
einschränken.

Ein Umzug ins Ausland soll-
te deshalb mindestens drei bis
vierMonate imVorausdemzu-
ständigen Rentenversiche-
rungsträger mitgeteilt wer-
den. „Dieser prüft dann, ob die
Rente in gleicher Höheweiter-
gezahlt werden kann, oder ob
es zu Einschränkungen
kommt.“ Zu einer Minderung
kann es kommen,wenn in der
Rente auch ausländische Zei-
ten berücksichtigt wurden
oder eine Erwerbsminde-
rungsrentenichtnurausmedi-
zinischen Gründen gezahlt
wird. „Rentnerbezieher kön-
nensichvorabindividuellüber
Auswirkungen auf ihre Rente
beraten lassen“, sagtPottin.

Die Überweisung der Rente
kann auf ein Konto bei einem
Geldinstitut in Deutschland
oder im Ausland erfolgen. Da-
für benötigt die Rentenversi-

cherungBICund IBAN (Formu-
lare auf der Internetseite der
Deutschen Rentenversiche-
rung oder der Seite des „Post
Renten Service“.) Wer sein
Konto in Deutschland behält,
sollte prüfen, welche Gebüh-
ren beimAbheben imAusland
anfallen.

Adressänderung:
Rentenbeziehende sind ver-
pflichtet, dem Postrentenser-
vice oder der Rentenversiche-
rung einen Wohnortwechsel
mitzuteilen. Unterbleibt die
Mitteilung, kann die jährliche
Mitteilung zur Rentenanpas-
sung nicht zugestellt werden.
„Ist keine neue Anschrift er-
mittelbar, wird die Rente vor-
läufig eingestellt“, sagt Pottin.
Bei Mitteilung der Adresse,
wirddieRentenachgezahlt.

Lebensbescheinigung:
„Liegt der Wohnsitz im Aus-
land, erfolgt in vielen Ländern
einmaljährlichdiePrüfung,ob
der Rentner noch lebt“, sagt
Pottin. Dafür versendet der
Rentenservice der Post eine so-
genannte Lebensbescheini-
gung oder einen Code für den
digitalen Lebensnachweis.

Rentenbeziehende können
wählen, ob sie digital oder per
Formular antworten. In vielen
Ländern wie Frankreich, den
Niederlanden, Österreich, Ita-
lien und Spanien ist das nicht
nötig. Die Behörden dort mel-
den den Tod des Berechtigten
automatisch. „In Einzelfällen
können aber weiterhin Le-
bensbescheinigungen ange-
fordert werden. So zum Bei-
spielbeihochbetagtenRenten-
berechtigten ab dem 95. Le-
bensjahr“, sagtPottin.

Kranken- und Pflegeversiche-
rung:
Grundsätzlichgilt:Wirdnurei-
ne Rente aus Deutschland be-
zogen und bestand eine
Pflichtversicherung, bleiben
Rentnerinnen und Rentner
auch bei einem Umzug inner-
halb der Europäischen Union
(plus den EWR-StaatenNorwe-
gen, Island,SchweizundLiech-
tenstein) pflichtversichert in
der gesetzlichen deutschen
Krankenversicherung. Bei ei-
nemUmzug außerhalb der EU
(plus EWR-Staaten) kommt es
darauf an, ob die Krankenkas-
se ein entsprechendes Abkom-
men, wiemit der Türkei, abge-

schlossen hat. Die Entschei-
dung, ob und wie Rentnerin-
nen und Rentner bei einem
Verzug ins Ausland kranken-
versichert sind, trifft die ge-
setzlicheKrankenkasse.

Steuerpflicht:
Rentenbeziehende mit Wohn-
sitz im Ausland müssen ihre
deutsche Rente grundsätzlich
weiterhin in Deutschland ver-
steuern – es sei denn, es exis-
tiert ein Doppelbesteuerungs-
abkommen mit dem neuen
Wohnsitzstaat, welches eine
abweichende Regelung vor-
sieht. „Für die Besteuerung in
Deutschland ist das Finanzamt
Neubrandenburg (RiA) zentral
zuständig“, so eine RiA-Spre-
cherin. Sollten nach einem
Doppelbesteuerungsabkom-
men beide Staaten besteuern
dürfen, muss in der Regel der
Wohnsitzstaat die Doppelbe-
steuerung vermeiden. Wenn
das Doppelbesteuerungsab-
kommen dem Wohnsitzstaat
das alleinige Recht der Besteu-
erung zuspricht, endet die
Steuerpflicht inDeutschland.

Wer sich weniger als 183 Ta-
geimAuslandaufhält,bleibt in
Deutschland steuerpflichtig.

„In solchen Fällen ist es wich-
tig, den Status klar zu doku-
mentieren, um Missverständ-
nisse zu vermeiden“, sagt die
RiA-Sprecherin.

Beantragung von Steuerermä-
ßigungen:
Besteht die Steuerpflicht nach
einemDoppelbesteuerungsab-
kommen in Deutschland,
kannman beim RiA einen An-
tragaufunbeschränkteSteuer-
pflicht stellen, um Freibeträge
wie den Grundfreibetrag
(2026: Alleinstehende 12.348
Euro) und andere steuerliche
Vergünstigungen wie Sonder-
ausgaben oder außergewöhn-
liche Belastungen (zum Bei-
spiel Krankheitskosten) zu er-
halten. Voraussetzung hierfür
ist ein Nachweis der ausländi-
schen Steuerbehörde wie ein
ausländischer Steuerbescheid
über Art und Höhe der dorti-
gen Einkünfte sowie das Ein-
halten bestimmter Einkom-
mensgrenzen.Unter bestimm-
ten Voraussetzungen ist dann
auch das Ehegattensplitting
(verbunden mit dem doppel-
ten Grundfreibetrag von
24.696Euro)möglich.

Vermeidung der Doppelbesteu-
erung:
Sofern der ausländische
Wohnsitzstaat die deutsche
Rente ebenfalls besteuert, le-
gen Betroffene den deutschen
Steuerbescheid und einen ent-
sprechenden Zahlungsnach-
weis bei denBehörden imAus-
land als Nachweis vor. Eine et-
waige Doppelbesteuerung
wird dann je nach Regelung
durch die Anrechnung der
deutschen Steuer auf die aus-
ländische Steuer vermieden
oder die deutsche Rente wird
im Nachhinein im Ausland
steuerfreigestellt.

„Es ist also sinnvoll, sich so-
wohl im Zielland als auch im
HerkunftsstaatderRentenzah-
lung über die entsprechenden
Steuermodalitäten zu infor-
mieren, die erforderlichenUn-
terlagen vorzuhalten und An-
träge fristgerecht zu stellen“,
sagtdieRiA-Sprecherin.„Sollte
es dennoch einmal dazu kom-
men, dass die Regelungen ei-
nes Doppelbesteuerungsab-
kommens von einer Seite
nicht eingehalten werden, so
ist in dem jeweiligen Staat der
Rechtsweg zu beschreiten
oder im Einzelfall ein zwi-
schenstaatliches Verständi-
gungsverfahren zu betrei-
ben.“

Wer als Rentnerin oder Rentner im Ausland leben will, muss das gut planen: Denn die üblichen Verpflichtungen
von der Steuererklärung bis hin zur Krankenversicherung bleiben trotz eines Umzugs weiter bestehen

VON MECHTHILD HENNEKE
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W egen des Iran-Kriegs
müssen derzeit viele

Menschen ihre Flüge umbu-
chen. Nachdem eine Frau aus
Niederbayern dabei um 2.500
Euro betrogen wurde, warnt
die Polizei vor Service-Hotline-
Betrug. Verbraucherinnen und
Verbraucher sollten Hotlines
ausschließlich über die offiziel-
leWebsitedesBuchungsportals
oder der Fluggesellschaft re-
cherchieren – und nicht über
teils gekaufte Anzeigen bei
Suchmaschinen, empfiehlt das
bayerische Landeskriminalamt
(BLKA).
Bei Mitteilungen über Flug-

stornierungen solltenReisende
niemals auf Rückrufnummern
oder fremde Supportlinks re-
agieren, die sie nicht überprüft
haben. Stattdessen solle man
Buchungsänderungen nur
über das eigene Kundenkonto
vornehmen.
Verlange ein vermeintlicher

Service-Mitarbeiter am Telefon
Fernzugriff auf Smartphone
oder Computer, heiße es: Ge-
spräch abbrechen, Internetver-
bindung trennen und die Bank
kontaktieren. Das BLKA rät zu-
dem, Push-Benachrichtigun-
gender Bank zu aktivieren, um
ungewollte Abbuchungen zu
bemerken,undbeiVerdachtso-
fortAnzeigezuerstatten. dpa

Warnung vor
Fake-Hotline
Neue Betrugsmasche
bei Flugumbuchung

KONSUM & MEHR

W em durch einen Daten-
schutzverstoß ein mate-

rieller oder immaterieller Scha-
den entsteht, hat laut Daten-
schutzgrundverordnung
(DSGVO) das Recht auf Be-
schwerde – und Schadenersatz.
Entsprechende Ansprüche
können Betroffene aber nur
selbst einfordern. Nach dem
Tod werden diese Ansprüche
nicht weitervererbt, zeigt eine
Entscheidung des Oberverwal-
tungsgerichts Koblenz (Az. 10 A
11059/23.OVG), auf die das
Rechtsportal anwaltauskunft-
.dehinweist.
In dem konkreten Fall hatte

eine Witwe gegen die Einstel-
lung eines datenschutzrechtli-
chen Beschwerdeverfahrens
geklagt, in dem es um Daten
ihres verstorbenen Ehemanns
ging. Sie hatte sich bei der zu-
ständigen Datenschutzauf-
sichtsbehörde darüber be-
schwert, dassmedizinischeUn-
terlagen ihres Ehemanns zwi-
schen Ärzten ausgetauscht
worden seien. Die Behörde sah
darin keinen Datenschutzver-
stoß und stellte das Verfahren
ein.
GegendieEinstellungdesVer-

fahrens wollte sich die Frau
wehren. Sie war der Auffas-
sung, als Alleinerbin ihres ver-
storbenen Mannes dessen Da-
tenschutzrechte wahrnehmen
zu können. Das Oberverwal-
tungsgericht wies die Klage al-
lerdingsabundstellteklar,dass
das Beschwerderecht bei der
Datenschutzbehörde aus-
schließlichderbetroffenenPer-
sonselbstzusteht. dpa

Datenschutz
hat Grenzen

DAS URTEIL

N ach 60 Jahren numeri-
scher Vorhersage haben

wir jetzt KI“, sagt der Leiter des
Referats Entwicklung beim
Deutschen Wetterdienst in Of-
fenbach, Roland Potthast. Die
klassische Wettervorhersage
basiere auf physikalischenMo-
dellen, also Gleichungen. Sie
zu berechnendauere –Künstli-
che Intelligenz sei da wesent-
lichschneller.
DasneueKI-gestützteWetter-

vorhersagemodell heißtAicon.
Berechnet wird ihm vor allem

dieVorhersagefürTemperatur,
Wind und Niederschlag der
kommenden drei bis vier Ta-
ge. Entwickelt wurde Aicon
über zwei Jahre lang in Zusam-
menarbeit mit europäischen
Partnern. Seit nunmehr einem
halben Jahr läuft das KI-Modell
parallel zudenklassischenVor-
hersagemodellen, um seine
Qualität zu überprüfen. Trai-
niert wurde es mit Wetterda-
tendervergangenen15 Jahre.
„Entscheidend für die Quali-

tät von KI-Verfahren sind die

Daten, auf denen sie trainiert
werden“, sagt DWD-Präsiden-
tin Sarah C. Jones. Täglich ge-
hen rund acht Terabyte an Be-
obachtungsdaten inOffenbach
ein. Im vergangenen Jahr wur-
den rund 400.000 Modellvor-
hersagen und Entwicklungs-
läufe berechnet und automa-
tischetwa100MillionenKarten
undGrafikenproduziert – Ten-
denzsteigend.
Laut DWD sind dadurch bis-

her keineMehrkosten entstan-
den; Aicon sei aus denRessour-

cen des DWD entwickelt wor-
den. Acht neue Stellenwurden
dafür geschaffen. Der Energie-
aufwand für die Vorhersage sei
sogargeringeralsbeiphysikali-
schen Modellen, sagt der für
das KI-Modell zuständige Refe-
ratsleiter, Jan Keller. Das Trai-
ning verbrauche allerdings
mehr Energie. In der Summe
gleichesichdasaus.
Aicon liefert den Fachleuten

in Offenbach Prognosen im
Drei-Stunden-Takt, was dop-
pelt so häufig ist wie bisher.

„Die Vorhersagen werden da-
durch schneller und präziser“,
erklärt Keller. Besonders wich-
tig ist das für den Katastro-
phenschutz, da dadurch wert-
volle Zeit für Schutzmaßnah-
mengewonnenwird.
Doch macht die KI den Men-

schen überflüssig? Nein, sagt
Renate Hagedorn, die Leiterin
desGeschäftsbereichesWetter-
vorhersage: „InkritischenSitu-
ationen bleibt die Beratung
durch Menschen entschei-
dend.“ SANDRA TRAUNER, DPA

Wie die Wettervorhersage genauer werden soll
Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach arbeitet jetzt auch mit Künstlicher Intelligenz
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